Antrag an den SPD Stadtverband Porta Westfalica: 

Es soll beschlossen werden, die Kreisverwaltung aufzufordern, dass sich die Vermittlungs- und Eingliederungsberatung streng am Gesetz Hartz IV/ SGB II orientiert.

Begründung

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), eine Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit, stellt für die Zeit Jan. 2005 (Einführung von Hartz IV/ SGB II) bis Dez. 2007 folgendes fest:

Knapp die Hälfte der Bedarfsgemeinschaften in SGB II ist ohne Unterbrechung in Hartz IV geblieben. Fast 85 % der Bedarfsgemeinschaften in SGB II waren 12 Monate und länger (mit Unterbrechungen kumuliert) in Hartz IV. Also ist der Bereich der Fluktuation (Bezieher verlassen Hartz IV und neue kommen hinzu) mit ca. 16 % äußerst gering. Dies wäre dann der Bereich, wo in unserem Falle Pro Arbeit Erfolge vorzeigen könnte. Wenn also Pro Arbeit und Herr Hans Jörg Deichholz behaupten, dass die Arbeitsmarktferne bei den Hartz IV Beziehern zunehme, so ist das angesichts dieser Zahlen nicht relevant, denn ca. 85 % sind bekannte Klientel.

Dezember 2008 veröffentlichte der Bundesrechnungshof eine Bewertung der Arbeit der Träger im Bereich SGB II. Hierin stellt er allen Trägerformen mit geringfügigen Unterschieden ein mangelhaftes Zeugnis in der Umsetzung des Gesetzes SGB II aus. Im Prinzip wird, laut Bundesrechnungshof, die individuelle Biographie der Klienten mit wenigen Ausnahmen vernachlässigt, was dazu führt, dass Wiedereingliederungsmaßnahmen nur pauschal stattfinden. Der Bereich der Eigeninitiative der Klienten, im Gesetz ausdrücklich gefordert, wird völlig vernachlässigt. So steht im Gesetz ausdrücklich, dass eine Wiedereingliederungsmaßnahme auch dann gefördert werden soll, wenn sich der Klient sie selber ausgesucht hat. Es ist nicht einmal Voraussetzung für die Förderung, dass ein Zusammenhang zum Arbeitsmarkt hergestellt werden kann. So soll die Eigeninitiative geweckt und gefördert werden. 
Die Zahlen der IAB und der Bericht des Bundesrechnungshofes beschreiben mit unterschiedlichen Mitteln die gleiche Misere. Es muss als unverantwortlich begriffen werden, dass unter dem Eindruck eines erheblichen wirtschaftlichen Aufschwunges in dem genannten Zeitraum hier im Kreis von Pro Arbeit die Chance vertan wurde, durch spezifische Förderungsmaßnahmen, einem größeren  Anteil der Klienten den Wiedereinstig in den 1. Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Kreistagsfraktion und der Landrat werden aufgefordert, die Arbeit der Pro Arbeit auf ihre Defizite hin zu untersuchen und einen Förderstatus zu installieren, der kurzfristig vielleicht kostenintensiver ist, auf längere Sicht aber die Kassen der Kommunen und des Kreises nur entlasten kann, weil Klienten endlich in die Nähe des 1. Arbeitsmarktes gebracht werden. 

Auf der Stadtverbandskonferenz vom 27.3.09 in Holtrup einstimmig beschlossen als Vorlage für die Kreistagsfraktion.

